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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN  
 

 

 
 

Gemeinde Unterwachingen              Alb–Donau–Kreis 
 

Satzung durch den Gemeinderat verwaltete Jagdgenossenschaften (JGS)  

vom 9. Februar 2022 
 

 

Auf Grund von § 15 Abs. 4 Jagd– und Wildtiermanagementgesetz vom 25. November 2014 (GBl. S. 

550), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Januar 2020 (GBl. S. 421), sowie § 1 der 

Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Durchführung des 

Jagd– und Wildtiermanagementgesetzes (DVO JWMG) vom 2. April 2015 (GBl. S. 202) hat die 

Versammlung der Jagdgenossenschaft am 9. Februar 2022 folgende 
 

Satzung 
 

beschlossen: 
 

 

Satzung der Jagdgenossenschaft Unterwachingen 
 

§ 1 Name und Sitz 

Die Jagdgenossenschaft führt den Namen „Jagdgenossenschaft Unterwachingen“ und hat ihren Sitz 

in Unterwachingen. 

 

§ 2 Hinweis zur Verwendung weiblicher und männlicher Formulierungen 

Um die Lesbarkeit der Satzung zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Verwendung der weibli-

chen Form verzichtet. Die ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll deshalb explizit 

als geschlechtsunabhängig verstanden werden. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle Eigentümer der im gemeinschaftli-

chen Jagdbezirk gelegenen Grundstücke. 



2. Die Mitgliedschaft zur Jagdgenossenschaft endet mit dem Verlust des Grundstückseigentums. 

3. Eigentümer von Grundstücksflächen, auf denen die Jagd ruht oder aus sonstigen Gründen nicht 

ausgeübt werden darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an. 
 

§ 4 Aufgaben 

Die Jagdgenossenschaft hat die Aufgabe, das ihr zustehende Jagdausübungsrecht im Interesse der 

Jagdgenossen zu verwalten, zu nutzen, auf den Zielen des JWMG (§ 2) angepasste Abschusspläne 

und Zielvereinbarungen über den Abschuss von Rehwild im Jagdrevier hinzuwirken sowie für den 

Ersatz des den Jagdgenossen etwa entstehenden Wildschadens zu sorgen. 
 

§ 5 Organe 

Organe der Jagdgenossenschaft sind: 

1. die Versammlung der Jagdgenossen (§ 6), 

2. der Gemeinderat (§ 10) als Verwalter der Jagdgenossenschaft. 

 

§ 6 Versammlung der Jagdgenossen 

1. Die Versammlung der Jagdgenossen wird vom Gemeinderat mindestens einmal von sechs Jah-

ren einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn dies mindestens ein Zehntel der Jagdgenossen, die 

mindestens ein Zehntel der bejagbaren Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks vertre-

ten, verlangt. 

2. Die Versammlung der Jagdgenossen ist durch den Gemeinderat einzuberufen, wenn Entschei-

dungen im Rahmen des § 9 getroffen werden müssen. 

3. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossen ist vom Gemeinderat mindestens zwei 

Wochen zuvor ortsüblich bekannt zu geben. 

4. Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist nichtöffentlich. 
 

§ 7 Stimmrecht und Beschlussfassung der Jagdgenossen 

1. Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. 

2. Miteigentümer oder Gesamthandeigentümer können ihr Stimmrecht als Jagdgenosse nur einheit-

lich ausüben; die nicht einheitlich abgegebene Stimme wird nicht gezählt. 

3. Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, ausgenommen bei Wahlen, bedürfen sowohl der Mehrheit 

der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfas-

sung vertretenen Grundfläche. 

4. Bei Wahlen bedarf ein Beschluss nur der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder 

der Jagdgenossenschaft. 

5. Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen 

Vertreter ausüben. 
 

§ 8 Sitzungsniederschriften 

1. Über die Versammlung der Jagdgenossen ist eine Niederschrift aufzunehmen, die den wesentli-

chen Gang der Verhandlung, den Wortlaut der gefassten Beschlüsse und das jeweiligen Abstim-

mungsergebnis, nach Stimmen und Grundflächen, bei Wahlen nur nach Stimmen, enthält. Die 

Niederschrift ist vom Versammlungsleiter, der vom Gemeinderat bestimmt wird und, falls ein 

Schriftführer bestellt ist, auch von diesem zu unterzeichnen. 

2. Zuständig für die Bestellung eines Schriftführers ist ebenfalls der Gemeinderat. 

 

§ 9 Aufgaben der Versammlung der Jagdgenossen 

Die Versammlung der Jagdgenossen beschließt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen insbe-

sondere über: 

a) Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (Übertragung auf den Gemeinderat oder Wahl eines 

Jagdvorstands), 

b) Art der Nutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 

c) Zusammenlegung oder Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 

d) die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung, 

e) Zustimmung zur Eingliederung eines an den gemeinschaftlichen Jagdbezirk angrenzenden Ei-

genjagdbezirks nach § 10 Abs. 4 JWMG, 

f) den Zusammenschluss zu Hegegemeinschaften, 

g) Änderung der Satzung. 



§ 10 Gemeinderat 

1. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wurde nach § 15 Abs. 7 JWMG für sechs Jahre bis 1. 

April 2028 auf den Gemeinderat übertragen. Der Gemeinderat vertritt die Jagdgenossenschaft 

gerichtlich und außergerichtlich. 

2. Der Gemeinderat kann entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung den Bürgermeister 

und Dritte mit der Erledigung von Aufgaben aus seinem Zuständigkeitsbereich beauftragen. 

 

§ 11 Aufgaben des Gemeinderats 

1. Der Gemeinderat hat die Interessen der Jagdgenossenschaft im Rahmen des § 4 wahrzunehmen. 

Er ist an die Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen gebunden, soweit sich diese im 

Rahmen der Gesetze halten. 

2. Der Gemeinderat ist befugt, in eigenen Zuständigkeit dringende Angelegenheiten zu erledigen 

und unaufschiebbare Geschäfte zu vollziehen. 

3. Der Gemeinderat hat insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen: 

a) Einberufung und Leitung der Versammlung der Jagdgenossen, 

b) Durchführung der Beschlüsse der Versammlung der Jagdgenossen, 

c) Führung des Haushalts–, Kassen– und Rechnungswesens, einschließlich der Bestellung eines  

  Kassen– und Rechnungsprüfers, 

d) Führung des Schriftwechsels und Beurkundung von Beschlüssen, 

e) Vorname der öffentlichen Bekanntmachungen bzw. ortsüblichen Bekanntgaben, 

f) Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, 

g) Abschluss einer Zielvereinbarung über den Abschuss von Rehwild im Pachtgebiet, 

h) Entscheidung über das Einvernehmen zum Abschussplan, 

i) Stellungnahme im Rahmen der Anhörung zu Anträgen auf Befriedung von Grundflächen aus  

   ethischen Gründen, 

j) Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 

 

§ 12 Verzeichnis der Jagdgenossen (Jagdkataster) 

1. Der Gemeinderat hat ein Verzeichnis aller Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen), 

unter Angabe der jeweiligen Grundflächenanteile am gemeinschaftlichen Jagdbezirk (Jagdkatas-

ter), zu erstellen. 

2. Das Verzeichnis ist jeweils mindestens vor der Einberufung einer neuen Jagdgenossenschafts-

versammlung fortzuschreiben. 

 

§ 13 Verfahren bei der Jagdverpachtung 

Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird durch freihändige Vergabe und der Verlängerung laufender 

Pachtverträge verpachtet. 

 

§ 14 Abschussplanung 

Soweit die Festsetzung eines Abschussplans erforderlich ist, legt der Gemeinderat den vom Jagdaus-

übungsberechtigten für das kommende Jagdjahr (§ 18) oder für die kommenden zwei oder drei Jagd-

jahre aufgestellten Abschussplan auf die Dauer von einer Woche zur kostenlose Einsichtnahme für 

Mitglieder der Jagdgenossenschaft aus. Er wird beim Bürgermeisteramt Unterwachingen ausgelegt 

und kann dort während der Sprechzeiten eingesehen werden. Ort und Dauer der Auslegung werden 

mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gegeben. Die Jagdgenossen können gegen den Ab-

schussplan innerhalb der Auslegungsfrist Einwendungen erheben. Der Gemeinderat wird die Ein-

wendungen, einschließlich eventueller Änderungsvorschläge, im Abschussplan vermerken. 

 

§ 15 Anteil an Nutzungen und Lasten 

Die Höhe der Beteiligung der Jagdgenossen an den Nutzungen und Aufwendungen der Jagdgenos-

senschaft richtet sich nach dem Verhältnis ihrer jagdlich nutzbaren Grundstücke zur gesamten Jagd-

nutzfläche des gemeinschaftlichen Jagdbezirks. 

 

§ 16 Verwendung des Reinertrags 

1. Der Reinertrag aus der Jagdnutzung wird der Gemeinde Unterwachingen zweckgebunden für 

landwirtschaftliche und jagdliche Zwecke zur Verfügung gestellt. 



2. Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft, das diesem Beschluss nicht zugestimmt hat, kann die 

Auszahlung seines Anteils am Reinertrag verlangen. Der Anspruch erlischt, wenn er bis zum 

Ablauf eines Monats nach Bekanntmachung der Beschlussfassung nicht schriftlich oder münd-

lich zu Protokoll beim Gemeinderat geltend gemacht wird. 

3. Entfällt auf einen Jagdgenossen ein geringer Reinertrag als 15,00 €, so wird die Auszahlung erst 

fällig, wenn der Betrag durch Zuwachs mindestens 15,00 € erreicht hat; unberührt hiervon blei-

ben die Fälle, in denen der Jagdgenosse aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet. 

 

§ 17 Haushalts–, Kassen– und Rechnungswesen sowie Kassen– und Rechnungsprüfung 

1. Ein besonderer Haushaltsplan für die Jagdgenossenschaft wird nicht aufgestellt. 

2. Die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenossenschaft sind, voneinander getrennt (Bruttoprin-

zip) unter Angabe von Tag (Datum) und Grund der Zahlung sowie des Zahlungspflichtigen bzw. 

Empfangsberechtigten in einem Kassenbuch aufzuführen. Für jedes Wirtschaftsjahr (§ 18) ist ein 

neues Kassenbuch anzulegen. Die Kassenbücher sind jeweils zum Ende des Wirtschaftsjahres 

mit der Ausweisung des Reinertrags abzuschließen.  

Die abgeschlossenen Kassenbücher sind anschließend nach Ablauf von 3 Wirtschaftsjahren dem 

vom Gemeinderat bestellten Kassen– und Rechnungsprüfer vorzulegen. Der Prüfer hat in ange-

messenen Zeitabständen, in der Regel jedoch spätestens nach 3 Jahren, in einer Kassenbestands-

aufnahme zu ermitteln, ob der Kassenistbestand mit dem Kassensollbestand übereinstimmt, der 

Zahlungsverkehr, die Kassengeschäfte und die Buchführung ordnungsgemäß erledigt werden, 

insbesondere die Einnahmen und Ausgaben rechtzeitig und vollständig eingezogen oder geleistet 

werden und dem Grunde und der Höhe nach den Rechtsvorschriften und Verträgen entsprechen. 

 

§ 18 Wirtschaftsjahr 

Das Wirtschaftsjahr (Jagdjahr) läuft vom 1. April bis 31. März. 

 

§ 19 Bekanntmachungen 

1. Die Einberufung der Versammlung der Jagdgenossenschaft (§ 6) und die Auslegung des Ab-

schussplans (§ 14) werden im Amtsblatt der Gemeinde Unterwachingen bekanntgegeben. 

2. Im Übrigen werden die öffentlichen Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft im Amtsblatt 

der Gemeinde Unterwachingen veröffentlicht. 

 

Unterwachingen, den 9. Februar 2022 
 

 
Hans Rieger, Bürgermeister 

(für den Gemeindevorstand) 

 
 

AMTLICHE MITTEILUNGEN DER GEMEINDE  
 

 
 

Sprechzeiten des Bürgermeisters 
 

 

In der nächsten Woche finden unter Einhaltung der Corona–Verordnung die Sprechstunden statt. 

Dazu gelten, wie gewohnt, folgende Öffnungszeiten in den Rathäusern in Unterwachingen und in 

Hausen am Bussen:  

¶ Rathaus Unterwachingen:  Donnerstag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

¶ Rathaus Hausen am Bussen:   Donnerstag von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. 

Ihr Anliegen können Sie auch gerne per E–Mail unter info@hausen–am–bussen.de bzw.                

info@unterwachingen.de weitergeben. 

In dringenden Fällen ist Herr Bürgermeister Rieger unter der Telefon–Nr. 07393 3516 erreichbar. 
 

ï Bürgermeisteramt ï 

mailto:info@hausen-am-bussen.de
mailto:info@unterwachingen.de


 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats in Hausen am Bussen 
 

 

Am Mittwoch, den 16. Februar 2022, findet um 19:30 Uhr im Gemeinderaum in Hausen am Bus-

sen die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. 

Zu dieser Sitzung ergeht hiermit freundliche Einladung. 

T A G E S O R D N U N G : 

1.) Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022 einschließ-

lich Finanzplanung 2021 bis 2025 

2.) Bekanntgaben 

3.) Verschiedenes, Wünsche, Anfragen 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

Hans Rieger ï Bürgermeister 

 
 

Grund– und Gewerbesteuerzahlung fällig! 
 

 

Am 15. Februar 2022 werden zur Zahlung fällig: 

¶ Grundsteuer – 1. Vierteljahresrate: Die Höhe dieser Rate geht aus dem Grundsteuerbescheid 

vom 7. Januar 2022 oder aus einem danach ergangenen Änderungsbescheid hervor. Diese Grund-

steuer–Zahlungsaufforderung gilt nicht für Steuerpflichtige, die nach der einmal jährlichen Zah-

lungsweise auf 1. Juli den Jahresbetrag entrichten. 

¶ Gewerbesteuer – 1. Vierteljahresrate: Die Höhe dieser Rate ergibt sich aus dem letzten Gewer-

besteuerbescheid oder aus einem gesonderten Vorauszahlungsbescheid. 
 

Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Zahlungstermine einzuhalten, damit keine Säumniszu-

schläge berechnet werden müssen. Außerdem sind wir gezwungen, nach Ablauf des Zahlungstermins 

Mahngebühren zu erheben. Wir bitten, die fälligen Steuerbeträge zu überweisen oder bei einer Bank 

unter Angabe des auf dem Steuerbescheid angegebenen Buchungszeichens einzuhalten.  
 

Wenn der Gemeindekasse eine Abbuchungsermächtigung vorliegt, werden wir den Betrag abbuchen. 
 

ï Bürgermeisteramt ï 

 
 

Hecken und Bäume schneiden 
 

 

Wir bitten, in den nächsten Tagen, solange es noch möglich ist, bis einschließlich 28. Februar 2022, 

Hecken und Bäume an Straßen, Wegen und Gehwegen zu schneiden. 
 

 
 

 
 

ï Bürgermeisteramt ï 

 
 

Aufruf zur Kastration von Katzen  
 

 

Der Tierschutzverein Katzenhilfe Ehingen und Umgebung e. V. bittet die Gemeinden, folgenden 

Aufruf zur Kastration von Katzen zu veröffentlichen: 
 

„Wir möchten an alle Katzenbesitzer einen Aufruf starten. Bitte lassen Sie Ihre Katze/n und Kater 

kastrieren! Sie müssen bedenken, dass eine Katze bis zu 3mal im Jahr Welpen haben kann. es ist ver-

antwortungslos und widerspricht dem Tierschutzgesetz, wenn die Tiere sich selbst überlassen wer-

den. Die Tierschutzvereine und ihre ehrenamtlichen Helfer, die vorübergehend bis zur Vermittlung 

der Katzen einen Pflegeplatz bieten, kommen an die Grenzen. 
 

Bitte tragen Sie Verantwortung für Ihre Tiere und lassen Sie sie kastrieren. Dies erspart viel Leid und 

Tierelend und ist auch bezahlbar. Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit. Besten Dank für Ihre 

Einsicht!“ 



Die Gemeindeverwaltung unterstützt diese Bitte eindringlich. Die konsequente Kastration ist 

die einzige Möglichkeit, um die Population der „Streunerkatzen“ wirksam einzudämmen und 

ihrer Zahl in den Griff zu bekommen. 
 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Hans Rieger ï Bürgermeister 

 
 

Pflichtumtausch alter Führerscheine  

Umtausch vor dem 19. Januar 2013 ausgestellter Führerscheine 
 

 

Bis zu welchem Zeitpunkt müssen vor dem 19. Januar 2013 ausgestellte Führerscheine in einen 

neuen, nur noch 15 Jahre gültigen Scheckkartenführerschein umgetauscht worden sein? 

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind, graue bzw. rosa 

Papierführerscheine: 
 

Geburtsjahr des  

Fahrerlaubnisinhabers 

Tag, bis zu dem der Führer-

schein umgetauscht sein muss 

Vor 1953 19. Januar 2033 

1953 bis 1958 19. Januar 2022 

1959 bis 1964 19. Januar 2023 

1965 bis 1970 19. Januar 2024 

1971 oder später 19. Januar 2025 

 

Verlängerung der Umtauschfrist bis 19. Juli 2022 
 

Vorerst wird das allerdings noch nicht der Fall sein. Aufgrund der aktuellen Belastungen durch die 

Corona–Pandemie haben sich die Innenminister der Länder kurzfristig auf eine Verlängerung der 

Umtauschfrist bis zum 19. Juli 2022 verständigt. Erst danach soll bei Nichtverfolgung ein Bußgeld 

von 10,00 € fällig werden. 
 

Die zusätzlich gewährte Frist sollen alle Betroffenen nutzen, um sich umgehend an den Umtausch 

ihrer Fahrerlaubnis zu kümmern. Aktuell muss man in der Regel mehrere Wochen einplanen, bis das 

neue Führerscheindokument vorliegt. 
 

Welche Unterlagen brauche ich für den Umtausch meines Führerscheins? 

¶ Antrag (erhalten Sie auf unserer Homepage, beim Bürgermeisteramt Ihres Wohnsitzes oder bei 

Ihrer Führerscheinstelle) 

¶ Gültiger Personalausweis oder Reisepass 

¶ Aktuelles biometrisches Lichtbild 

¶ Aktueller Führerschein. 
 

Welche Klassen werden in das neue Führerscheindokument eingetragen? 

Ihre Fahrerlaubnis bleibt unverändert bestehen. 
 

Mit welcher Gebühr muss ich rechnen? Die Kosten betragen 24,00 €. 
 

Wie hoch ist das Verwarnungsgeld bei unterlassenem Umtausch? 

Nach Ablauf der umseitig genannten Frist wird Ihr alter Führerschein (nicht die Fahrerlaubnis) un-

gültig. Es drohen derzeit 10,00 € Verwarnungsgeld. 
 

Kann man das Führerscheindokument nach dem Umtausch behalten? 

Nach Entwertung können Sie den alten Führerschein behalten. 
 

Welche Gültigkeit hat der neue Führerschein? 

Der neu ausgestellte Führerschein (nicht die Fahrerlaubnis) wird auf 15 Jahre befristet. 

Wegen der zu erwartenden hohen Antragszahlen kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.  

 

Bitte stellen Sie daher rechtzeitig den Antrag. 



 

Die Musikschule Raum Munderkingen –  

Ansprechpartnerin für kompetente und erfolgreiche Musikausbildung 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marktstraße 1, 89597 Munderkingen, Tel. 07393 598ï122, Mobil (außerhalb der Sprechzeit): 0172 7311640, Fax 598ï130 
EïMail: musikschule@munderkingen.de, Web: www.musikschuleïraummunderkingen.de 

Sprechzeit: Mittwoch ï Freitag 09:00 Uhr ï 11:00 Uhr 
 

Weiterer Erfolg bei Jugend Musiziert 
Beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend Musi-

ziert“ konnte ein weiterer Schüler der Musik-

schule Raum Munderkingen einen großen Er-

folg feiern: Leopold Walter (Trompete) aus 

Munderkingen erspielte sich zusammen mit 

Mira Huberti  (Klavier) von der Musikschule 

Ulm bei ihrem Auftritt letztes Wochenende in 

Bad Urach in der Wertung „Duo: Klavier und 

ein Blechblasinstrument“ in der Altersgruppe II 

den 1. Preis. 
 

Die Musikschulleitung gratuliert ganz herzlich 

zur schönen Leistung und unserem Dozenten für 

Trompete Herrn Scheliga für sein Engagement! 

Außerdem sei die gelungene Kooperation mit  

           der Musikschule Ulm besonders dankend erwähnt. 

 
 

MITTEILUNGEN VON ÄMTER UND BEHÖRDEN  
 

 

 
 
 

 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreistags /  

Betriebsausschuss Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Alb–Donau–Kreis“  
 

 

Am Montag, 14. Februar 2022, findet im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Ulm eine 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreistags / 

Betriebsausschusses Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Alb–Donau–Kreis“ 
 

statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.  
 

Tagesordnung 
Öffentliche Beratung 
 

1. K 7406 Sonderbucher Steige – aktuelle Informationen und weiteres Vorgehen 

2. K 7412 Radweg Oberdischingen – Ringingen; Baubeschluss 

3. K 7309 Söglingen – Altheim (Alb); Baubeschluss 

4. Belagsmaßnahmen an Kreisstraßen 2022; Vergabe der Arbeiten 

5. BA: AWA 2023 – Konstituierung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Alb–

Donau–Kreis“ und Zustimmung zu Beschlüssen des Ausschusses für Umwelt und Technik 

6. BA: AWA 2023 – Vorbereitung und Durchführung der Bedarfsanfrage für Abfallbehälter 

mailto:musikschule@munderkingen.de
http://www.musikschule-raummunderkingen.de/


7. Bekanntgaben 

Heiner Scheffold ï Landrat 
 

Regelungen für Besucherinnen und Besucher der öffentlichen Sitzung: 

Für die öffentliche Sitzung wird aufgrund der Corona–Pandemie (Abstandsregelungen) und des vor-

handenen Platzangebotes im Sitzungsraum die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf 12 Perso-

nen begrenzt. 
 

Damit diese Höchstzahl von 12 Personen als Besucherinnen und Besucher bei der Sitzung eingehal-

ten werden kann, ist eine vorherige Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Kreistags (0731–185–

1246 bzw. Geschaeftsstelle–Kreistag@alb–donau–kreis.de) bis spätestens 14. Februar 2022 um 

10:00 Uhr erforderlich. Bei einer Anmeldung per E–Mail erhalten Sie eine schriftliche Zu– oder Ab-

sage. Erscheinen vor Ort weitere Personen ohne Anmeldung als Besucherinnen und Besucher können 

diese nur eingelassen werden, wenn noch freie Plätze (bis zur Höchstzahl von 12 Personen) vorhan-

den sind.  
 

Nach der Corona–Verordnung des Landes Baden–Württemberg in der derzeit geltenden Fassung ist 

für nicht–immunisierte Besucherinnen und Besucher von Sitzungen kommunaler Gremien der Zutritt 

und die Teilnahme an den Sitzungen in den Alarmstufen (Stand 2. Februar 2022 – Alarmstufe I) nur 

nach Vorlage eines aktuellen, negativen Antigen– oder PCR–Testnachweises möglich (§ 10 Abs. 6 

CoronaVO). 
 

Außerdem gilt, stufenunabhängig, für Besucherinnen und Besucher eine Pflicht zum dauerhaften 

Tragen einer FFP2 – Maske. 

 
  

Fachdienst Landwirtschaft informiert landwirtschaftliche Betriebe:  

Sorteninformation für die Landwirtschaft – Frühjahr 2022 
 

 

Der Fachdienst Landwirtschaft weist auf folgende für unsere Region geeignete Sorten für die Früh-

jahrsaussaat 2022 für Sommergerste, Sommerweizen, Hafer, Futtererbsen und Ackerbohnen hin. Die 

mehrjährigen Erträge bei Sommergerste beziehen sich auf das Anbaugebiet „Höhenlagen“, bei den 

anderen Kulturen auf Süd– bzw. Südwestdeutschland. 
 

Bei den Ergebnissen von Sommergerste und Sommerweizen werden die Erträge der extensiven und 

der intensiven Variante (ohne bzw. mit Fungizid / Wachstumsregler) aufgeführt. Bei den Versuchen 

mit Hafer, Körnererbsen und Ackerbohnen dagegen gibt es keine Unterschiede in der Intensität. Da 

auf dem Versuchsfeld Eiselau keine Versuche mit Sommerweizen und Ackerbohnen stehen, werden 

hier nur die landesweiten Ergebnisse angegeben. 
 

Die aktuellsten Ergebnisse sind im Internet unter www.landwirtschaft–bw.de abrufbar (Stichworte 

„Landwirtschaft/Pflanzenproduktion/Kulturpflanzen im Ackerbau“). Nach der Auswahl der Kultur 

stehen Ihnen Informationen zu Sorten, Düngung und Pflanzenschutz zur Verfügung. 
 

Sommerbraugerste 
 

Sorten 

Relativerträge % 

LSV Eiselau 2021 LSV Hö 2017–21 1) 

extensiv intensiv extensiv intensiv 

Accordine 2) 100,8 93,7 99,5 97,3 

Avalon 3) 95,3 97,0 96,5 96,9 

Prospect 2) 103,1 108,0 101,1 102,5 

RGT Planet 4) 110,0 100,1 102,6 102,2 

Å Ertrag (dt/ha) 53,6 64,3 66,8 73,6 

 
1) Hö = Höhenlagen Baden–Württemberg 
2) regionale Anbauempfehlung 
3) auslaufend 
4) nur im Vertragsanbau – vor dem Anbau mit dem Abnehmer in Verbindung setzen 

mailto:Geschaeftsstelle-Kreistag@alb-donau-kreis.de


 
 

 

Sommerweizen 
 

Sorten 

Relativerträge % 

LSV AG Süd 1)  2017–21 

extensiv intensiv 

KWS Sharki (E) 96,6 97,8 

KWS Starlight (A) 101,3 103,0 

Licamero (A) 100,8 101,9 

Quintus (A) 95,7 96,9 

Å Ertrag (dt/ha) 69,9 75,7 
 

1) Anbaugebiet Süddeutschland (Standorte in Baden– 

Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen) 
 

 

 

Körnererbsen 
 

Sorten 

Relativerträge % 

LSV Ei-

selau 2021 

LSV AG SW1) 

2017–21 

Alvesta 100,7 97,8 

Astronaute 103,2 103,1 

Å Ertrag (dt/ha) 32,0 49,2 
 

1) SW = Südwest (Standorte in Baden–Württemberg, 

Bayern, Hessen und Rheinland–Pfalz) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fachdienst Landwirtschaft informiert landwirtschaftliche Betriebe:  

Nitratinformationsdienst 2022 
 

 

Die Frühjahrsdüngung steht in den Startlöchern. Landwirtinnen und Landwirte müssen beachten, 

dass bei der Düngebedarfsermittlung für Stickstoff nach § 3 Abs. 2 DüV auf jedem Schlag oder jeder 

Bewirtschaftungseinheit die verfügbare N–Menge (Nmin) berücksichtigt werden muss (nicht auf 

Grünland). Dies geschieht mittels repräsentativen Bodenproben (Nmin–Probe) oder über die amtli-

chen NID–Werte, welche im Frühjahr im landwirtschaftlichen Wochenblatt erscheinen. Die Untersu-

chung der Proben vom eigenen Betrieb hat den Vorteil, dass bei vollständig ausgefüllten Begleitfor-

mularen vom Labor die Düngebedarfsermittlung für Stickstoff bereits mit erstellt wird. 

Düngeempfehlungen werden nur bei Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Beprobungszeiträume 

erstellt: 

¶ 01.02. – 30.04.2022 Wintergetreide, Winterraps 

¶ 15.02. – 30.04.2022 Sommerungen 

¶ 15.03. – 30.06.2022 Mais (in WSG späte Nmin frühestens ab 4–Blatt Stadium Mais) 

¶ 15.02. – 15.06.2022 Kartoffeln 

¶ 15.02. – 31.05.2022 Zuckerrüben 
 

In Wasserschutzgebieten – sowohl in Problem– als auch in Sanierungsgebieten – sind nach der 

Schutzgebiets– und Ausgleichsverordnung (SchALVO) Nmin–Proben verpflichtend vorgeschrieben 

zu Mais (nur späte Nmin–Methode!), zu Kartoffeln, nach Vorfrüchten mit stickstoffreichen Ernte–

resten (Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, mehr als zweijährigem Ackerfutter, mehrjähriger Stilllegung), 

auf Anmoor– und Moorflächen sowie auf Flächen mit mehrjähriger organischer Düngung bei einem 

GV–Besatz von mehr als 1,4 GV/ha LF.  

 Ackerbohnen 
 

Sorten 

Relativerträge % 

LSV AG Süd/SW 1) 

2017–21 

Macho 105,5 

Tiffany 99,2 

Trumpet 100,1 

Å Ertrag (dt/ha) 46,3 
 

1) Anbaugebiet Süd/Südwest (Standorte in Baden– 

Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland–Pfalz) 

 

 

Hafer 
 

Sorten 

Relativerträge % 

LSV 

Eiselau 

2021 

LSV AG 

Süd/SW1) 

2017–21 

Apollon 100,2 98,8 

Delfin 98,9 100,5 

Lion 97,2 99,8 

Max 99,3 98,7 

Å Ertrag (dt/ha) 73,0 71,2 
 

1) Anbaugebiet Süd/Südwest (Standorte in Baden– 

Württemberg, Bayern, Rheinland–Pfalz und Sachsen) 

 



Die Ergebnisse können bei vergleichbaren Verhältnissen auf 50% der Schläge übertragen werden. 

Dabei ist die Einstufung der Böden in „A“ oder „B“ zu berücksichtigen. Alle Flächen mit einer Auf-

zeichnungspflicht aufgrund überhöhter Herbstwerte müssen grundsätzlich beprobt werden. 

Auf Flächen in Nitratgebieten bzw. roten Gebieten (Hörvelsingen, Albeck, Öllingen) ist auf je-

dem Schlag bzw. jeder Bewirtschaftungseinheit eine Nmin Probe zu ziehen! 

Die Analyse der Nmin –Proben bietet im Alb–Donau–Kreis das Landwirtschaftliche Bodenlabor Dr. 

Eugen Lehle, Heerstraße 37/1, 89150 Laichingen–Machtolsheim (07333 947212) an. Öffnungszei-

ten: Montag – Freitag 09:00–12:00 und 13:00–17:00 Uhr. 

An folgenden Sammelstellen vom Labor Lehle können die erforderlichen Unterlagen und Gerät-

schaften für die Proben ausgeliehen sowie die gezogenen Bodenproben (Nmin und Grundbodenun-

tersuchung) abgegeben werden: 

Abholung jeweils mittwochs 

¶ Norbert Munding; Riedlinger Straße 15, 89611 Obermarchtal (07375 466) 

¶ Wolfgang Rommel, Zellerstraße 18, 89601 Schelklingen–Hausen o. U. (07394 3157) 

¶ BayWa AG, Bergmannstraße 17, 88471 Laupheim (07392 971152) 

Abholung jeweils freitags 

¶ Wöhrle KG, Ostener Kuften, 89129 Langenau (07345 238059) 

¶ BayWa AG, Am Bahndamm 7, 89168 Niederstotzingen (07325 960110) 

¶ Allgaier Agrarhandel, Kirchstraße 8, 89547 Gussenstadt (07323 96888) 

Nmin Proben können auch zu Hause eingefroren und morgens am Abholtag bei der Sammelstelle vor 

die Gefriertruhe gestellt werden, falls diese bereits voll sein sollte. 

Maschinelle Probenahme bieten folgende Dienstleister an: 

¶ Bodenlabor Dr. Eugen Lehle: Heerstr. 37/1, 89150 Machtolsheim (07333/947212) 

¶ Eberhard Lenz (0171/2620356) bzw. Benjamin Lenz (0175/3613917), Haldestr. 2/1, 89173 Lon-

see; Probenahme im Umkreis von ca. 15 km um Lonsee bzw. in folgenden Gemeinden möglich: 

Amstetten, Ballendorf, Beimerstetten, Bermaringen, Bernstadt, Dornstadt, Holzkirch, Lonsee, 

Neenstetten, Weidenstetten, Westerstetten 

¶ Michael Rembold, Im Grund 102, 89165 Dietenheim (0152/2301 7279) 

An dieser Stelle möchten wir Sie auf die Möglichkeit der online–Eingabe hinweisen. In www.duen-

gung–bw.de können Sie unter „Dienste“ und „Nitratinformationsdienst“ Ihre für das Attest notwen-

dige Daten analog zum Erhebungsbogen in Papierform online eingeben. Sie benötigen dafür nur 

noch paarweise Barcode–Aufkleber, einen für den ausgedruckten Probenbegleitzettel und einen für 

die Styroporkiste. Die Barcode–Aufkleber erhalten Sie kostenfrei vom Labor zugeschickt. Von der 

Online–Eingabe profitieren sowohl Sie als Landwirt als auch das Labor, da die Erfassung der Proben 

im Labor einfacher geht und das Attest direkt nach der Freigabe in duengung–bw.de von Ihnen abge-

rufen werden kann. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Landratsamt Alb–Donau–Kreis, Fachdienst Landwirtschaft un-

ter den Tel.–Nr. 0731 185–3093 (Herr Mieger), –3170 (Frau Kast), –3172 (Herr Huber) und –3173 

(Herr Moll). 

 
 

Jugendamt im Landratsamt Alb–Donau–Kreis stellt sich neu auf 

Der Allgemeine Soziale Dienst wechselt zu einer neuen regionalen Struktur / 

Falleingangsmanagement wird eingeführt 
 

 

„Wir richten uns noch mehr nach den Bedürfnissen der Familien, Kinder und Jugendlichen: Zum 1. 

Februar 2022 wurde der Fachdienst Soziale Dienste, Familienhilfe im Landratsamt Alb–Donau–

Kreis umstrukturiert. Künftig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts für eine feste 

Region zuständig. Zusätzlich stellen wir mit einem neuen Falleingangsmanagement sicher, dass die 

Hilfesuchenden direkt im ersten Anruf mit einer ausgebildeten Fachkraft am Telefon sprechen“, sagt 

Landrat Heiner Scheffold. 

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Fachdiensts Soziale Dienste, Familienhilfe – umgangs-

sprachlich als Jugendamt bezeichnet – hat am Dienstag, den 1. Februar 2022, auf die neue regionale 

Organisationsstruktur umgestellt.  



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes unterstützen beispielsweise 

Eltern bei der Erziehung, ergreifen Maßnahmen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist und vertreten 

das Jugendamt vor dem Familiengericht. 

Bisher bestand der Allgemeine Soziale Dienst aus zwei großen Teams in den Dienststellen in Ulm 

und Ehingen.  

Neue Struktur orientiert sich an den Sozialräumen 
Künftig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeweils einer von drei Regionen zugeteilt: Nord, 

Mitte und Süd. Die Region Nord beinhaltet den großen nördlichen Teil des Kreises, unter anderem 

mit den Städten Langenau und Laichingen.  

Die Region Mitte umfasst die die Stadt Ulm umgebenden Städte und Gemeinden, wie Blaustein, 

Blaubeuren und Erbach sowie den kreiszugehörigen Teil des Illertales bis Dietenheim. Das Team der 

Region Süd ist am Dienstsitz in Ehingen angesiedelt und betreut Bürgerinnen und Bürger in den 

Städten Ehingen und Schelklingen sowie den umgebenden Gemeinden.  

Fachliche Beratung direkt im ersten Anruf 
Zum 1. Februar 2022 gibt es eine weitere Neuerung: Es wird eine moderne Eingangsberatung mit 

Falleingangsmanagement geschaffen. Erwachsene, Kinder und Jugendliche können so bereits beim 

ersten Anruf mit einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialpädagogen sprechen und sich beraten las-

sen.  

Die gesamte Neuorganisation wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden–Württemberg und 

dem Personalrat des Landratsamtes Alb–Donau–Kreis begleitet. Die bisherigen Kontaktdaten bleiben 

weiterhin bestehen: Familien, Kinder und Jugendliche können den Fachdienst Soziale Dienste, Fami-

lienhilfe telefonisch unter der Rufnummer 0731 185–4399 oder per E–Mail an sozialedienste@alb–

donau–kreis.de erreichen. 

„Mit dem neuen Falleingangsmanagement stellen wir sicher, dass schon bei der ersten Kontaktauf-

nahme eine qualifizierte fachliche Einordnung und Beratung erfolgt. Und mit der neuen Struktur ori-

entieren wir uns noch stärker an den vorhandenen Sozialräumen und schaffen so für die Menschen 

im Landkreis einen echten Mehrwert. Die feste regionale Zuordnung erleichtert es den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern zusätzlich, noch enger mit den Städten und Gemeinden zusammenzuarbeiten“, 

sagt Landrat Heiner Scheffold. 

 

 
 

Ausbildung im öffentlichen Dienst: 

Kluge Köpfe für die Rente gesucht  
 

 

Dieses Jahr werden bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Baden–Württemberg fast 130 

Nachwuchskräfte neu eingestellt. Für den Ausbildungsbeginn September 2022 sind in drei Ausbil-

dungsberufen noch Plätze frei, teilt die DRV Baden–Württemberg jetzt mit.  
 

Für die beiden Studiengänge im gehobenen Dienst zum Bachelor of Laws (Rentenversicherung) und 

zum Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik) sowie für die Ausbildung zum Sozialversiche-

rungsfachangestellten sucht der gesetzliche Rentenversicherungsträger noch Interessenten. Nach der 

Prüfung werden die Nachwuchskräfte bei entsprechender Leistung unbefristet als Beamte oder Tarif-

angestellte in den öffentlichen Dienst übernommen. Sie können dann nicht nur an den Hauptstandor-

ten in Karlsruhe und Stuttgart arbeiten, sondern auch in den Regionalzentren und Außenstellen der 

DRV im ganzen Land: von Schwäbisch Hall bis Freiburg, von Ravensburg bis Mannheim.  
 

Die DRV Baden–Württemberg bietet jungen Menschen flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten 

und gute Aufstiegschancen. Wer mehr über die Ausbildung bei der DRV wissen oder sich um einen 

Ausbildungs– oder Studienplatz bewerben möchte, findet weitere Informationen auf www.kluge–

koepfe–fuer–die–rente.de. Auf Facebook und Instagram berichten die Nachwuchskräfte unter „Kluge 

Köpfe für die Rente“ regelmäßig über ihre Ausbildung und ihre Erfahrungen als Studierende im Du-

alen Studium.  

mailto:sozialedienste@alb-donau-kreis.de
mailto:sozialedienste@alb-donau-kreis.de
file:///C:/Users/Markus%20Traub/Documents/AMTSBLATT/www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de
file:///C:/Users/Markus%20Traub/Documents/AMTSBLATT/www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de


 
 

Unsere LEADER Aktionsgruppe Oberschwaben lädt ein zu  

Online–Mitmach–Webinaren: Gestalten Sie die Zukunft unserer Region mit! 
 

 

Die LEADER Aktionsgruppe Oberschwaben – auch unsere Gemeinde ist Mitglied und profitiert von 

Informationen, Fachtagungen und vielfältigen Fördermöglichkeiten – bewirbt sich derzeit für die 

neue EU–Förderperiode 2023 – 2027. Dazu muss bis zum 22. Juli 2022 ein Regionales Entwick-

lungskonzept (REK) beim Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz Ba-

den–Württemberg eingereicht werden. Das neue REK wird die Grundlage für die Fördermöglichkei-

ten in den kommenden Jahren bilden. 
 

Seit September 2021 – dem Startschuss bei einer Auftaktveranstaltung in Beuron – werden die 

Grundlagen erarbeitet und regionale Akteurinnen und Akteure eingebunden.  
 

Die bisherigen Ergebnisse möchte die LEADER Aktionsgruppe mit möglichst breiter Beteiligung 

von Bürgerinnen und Bürgern in der gesamten Region bei zwei Online–Mitmach–Webinaren vor-

stellen, um mit den Rückmeldungen der Teilnehmenden für das REK weiterarbeiten zu können.  
 

Machen Sie mit, gestalten Sie unsere Zukunft mit und zwar an folgenden Terminen:  

¶ Dienstag, 22. Februar 2022, von 18:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr oder 

¶ Mittwoch, 9. März 2022, von 18:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr. 
 

Die Webinare sind nicht nur zur Information über das LEADER Programm, sondern vor allem auch 

zum Mitmachen gedacht. Ihre Gedanken und Ideen für eine nachhaltige Entwicklung der Region 

würden wir gerne bei unseren weiteren Überlegungen berücksichtigen. Keine Angst, Sie müssen 

keine Rede halten: die Beteiligung erfolgt im Wesentlichen über digitale Abstimmungen! Bitte nut-

zen Sie diese spannende und innovative Möglichkeit, um sich bei LEADER einzumischen und mel-

den Sie sich für einen der beiden Termine an.  
 

Hintergrundinformationen und Anmeldung  siehe www.leader–oberschwaben.de oder direkt bei 

der LEADER–Geschäftsstelle, Emmanuel Frank, Tel.: 07571 102–5010 oder E–Mail: LEA-

DER@LRASIG.DE.  

 

 

 

 

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

Bußgeld vermeiden 
 

 

Betriebe und Verwaltungen mit zwanzig und mehr Beschäftigten sind verpflichtet, fünf Prozent ihrer 

Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Andernfalls muss für jeden nicht be-

setzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe an das zuständige Integrationsamt gezahlt werden. Die 

Höhe dieser Abgabe ist abhängig von der Beschäftigungsquote.  

Viele Arbeitgeber haben ihre Meldung bereits der örtlichen Arbeitsagentur zugeleitet. Arbeitgeber, 

die ihrer Meldepflicht noch nicht nachgekommen sind, können dies noch bis zum 31. März 2022 

nachholen. So wird eine Ordnungswidrigkeit vermieden, denn ist eine Anzeige unvollständig, falsch 

ausgefüllt oder geht sie verspätet ein, kann dies mit einem Bußgeld geahndet werden. Eine Fristver-

längerung ist nicht möglich. 

Hinweise zum Anzeigeverfahren und IW–Elan, die Software für die elektronische Abwicklung, wur-

den bereits im Januar den Betrieben und Verwaltungen zugesandt.  

Fragen rund um das Anzeigeverfahren werden wochentags von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr unter der 

Rufnummer 07161 9770–333 beantwortet. Dieses Serviceangebot richtet sich an Arbeitgeber im Be-

zirk der Agentur für Arbeit Ulm. 

http://www.leader-oberschwaben.de/
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Veranstaltungshinweis: 

Moderne Bewerbungen für Schüler  
 

 

Am Dienstag, den 22. Februar 2022 bietet die Agentur für Arbeit Ulm wieder die Online–Veran-

staltung für Schülerinnen und Schüler zum Thema moderne Bewerbungen an. Inhaltlich geht es da-

rum, wie Bewerbungen heute aussehen sollten, wie Anschreiben gestaltet werden können und worin 

die Unterschiede zwischen einer klassischen Bewerbung, einer E–Mail–Bewerbung und einer Be-

werbung über Online–Portale liegen. Zudem wird darüber informiert, wo Bewerbungsvorlagen zu 

finden sind und was für eine gute Bewerbung generell zu beachten ist. Die zweistündige Veranstal-

tung startet um 14:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder 

telefonisch über die regionale Berufsberatungshotline unter 0731 160–888.  
 

Der Link zum Videokonferenzportal wird nach bestätigter Anmeldung zugesandt. Zur Teilnahme 

werden ein Computer mit Headset oder ersatzweise ein Notebook, Tablet oder Smartphone benötigt. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

 
 

VEREINSNACHRICHTEN  
 

 

 
 

S S V Emerkingen e. V. 
 

 

Fußball – Serie „damals, vor … Jahren“ 
 

Hatten wir doch schon!? Ja, das stimmt. Die „Redakteure“ haben damals die His-

torie des Vereins aufgearbeitet.  
 

Die Serie wird in Sachen Jugendfußball fortgeführt. Seid gespannt, was alles zu 

lesen ist. Wer Infos und Bilder hat, kann sich an Wolfgang Schillinger / Bernhard 

Fiderer wenden. 

 
 

SONSTIGES 
 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117      Feuerwehr / Rettungsdienst: 112    Polizei: 110 
 

Bereitschaftsdienst–Zeiten:  

Montag, Dienstag, Donnerstag 18:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages  

Mittwoch 13:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages, Freitag 16:00 Uhr  bis 08:00 Uhr des Folgetages, 

Samstag, Sonntag, Feiertag (auch 24. / 31.12.) 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages. 
 

Öffnungszeiten der Notfallpraxis Ehingen  

Nur am Samstag, Sonntag, Feiertag (auch 24. / 31.12.) 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr   

An allen normalen Werktagen (Montag – Freitag) ist die Notfallpraxis nicht besetzt.  

Die Notfallpraxis steht allen Bürgern in der Region zur Verfügung. Für die Sprechstunde benötigen 

Sie keinen Termin. 
 

Bereitschaftsdienst an den Wochenenden / Feiertagen  

Der fahrbereite, diensthabende Arzt ist in Telefonbereitschaft während der Dienstzeit über die oben 

angegebene Nummer erreichbar. Innerhalb des Dienstbezirks steht er für telefonische Beratungen 

und medizinisch notwendige Hausbesuche immobiler Patienten zur Verfügung.  
 

Bereitschaftsdienst an den Werktagen (Montag bis Freitag ohne Feiertage)  

Der diensthabende Arzt ist in Telefonbereitschaft während der Dienstzeit über die o. g. Nummer er-

reichbar. Ort und Zeitpunkt der Behandlung sind grundsätzlich telefonisch zu erfragen.  

Bei lebensbedrohlichen und dringenden Notfällen und im Zweifelsfall ist umgehend die Rettungs-

leitstelle Ulm auf der Notrufnummer 112 anzurufen. 

mailto:Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de


Sozialstation Raum Munderkingen:                   Telefon   38 82. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:                          Telefon   01805 911601. 
 

Apotheken–Notdienst: 11.02.2022: Löwen–Apotheke Erbach, 12.02.2022: Vitalis–Apotheke Ehin-

gen, 13.02.2022: Rats–Apotheke Laupheim, 14.02.2022: Apotheke Dr. Mack Munderkingen, 

15.02.2022: Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein Ehingen, 16.02.2022: Rats–Apotheke Ehingen, 

17.02.2022: Linden–Apotheke am Sternplatz Ehingen. 
 

Ambulanter Pflegeservice der Krankenhaus GmbH Alb–Donau–Kreis: Wir sind immer für Sie da! 

89584 Ehingen, Spitalstraße 29:                   Telefon 07391 586–586, Telefax 07391 586–587, 

89143 Blaubeuren, Ulmer Straße 26:            Telefon 07344 170110, Telefax 07344 170111. 

Telefon 0800 0586586 – Ihr Anruf ist gebührenfrei. 
 

MR Soziale Dienste gGmbH: 

Haushaltshilfe und Familienpflege im Raum Ehingen: Tel.: 07351 18826–20, Telefax 18826–30. 
 

Pflegestützpunkt Alb–Donau–Kreis, Sternplatz 5, 89584 Ehingen  

Claudia Litzbarski, Tel.: 07391 779–2476, E–Mail: claudia.litzbarski@alb–donau–kreis.de  

Kontaktzeiten: Dienstag und Donnerstag. 

 
 

 

 

 
 

Energiespartipp der Woche: Solaranlagen bei Frost 

Schnee–Entfernung ist in den meisten Fällen unnötig 
 

 

In den Rohrleitungen von Solarthermie–Anlagen fließt ein Gemisch aus Wasser und dem Frost-

schutzmittel Glykol. Damit die Anlage auch bei klirrender Kälte frostfrei bleibt, muss das Mischver-

hältnis stimmen – ähnlich wie beim Auto. Je kälter, desto mehr Frostschutz muss in die Scheiben-

waschanlage. Darauf sollte ein Heizungsfachmann die Solaranlage regelmäßig prüfen.  

Eine Schneeräumung ist bei Solarthermie– oder Photovoltaikanlagen nicht zwangsläufig nötig. Zum 

einen rutscht der Schnee bei einer üblichen Dachneigung von 30 bis 40 Grad meist von alleine inner-

halb weniger Tage von den Modulen herunter. Zum anderen halten sich die Leistungseinbußen durch 

die Schneedecke in Grenzen, da der Großteil des jährlichen Gesamtertrags ja zwischen April bis Ok-

tober erzeugt wird.  

Beim Entfernen des Schnees in Eigenregie gibt es zwei Gefahren: Schwere Unfälle und die unab-

sichtliche Beschädigung der Module. Daher lieber bleiben lassen. Nur bei hohen Schneelasten über 

einen längeren Zeitraum sollten Hausbesitzer aktiv werden, da dann Schäden an der Unterkonstruk-

tion drohen. Aber auch in diesem Fall lieber Profis rufen. 
 

Die Regionale Energieagentur hilft Ihnen beim Energiesparen. Nutzen Sie unser kostenloses und un-

abhängiges Erstberatungsangebot. 
 

Kontakt: Regionale Energieagentur Ulm gGmbH, Hafenbad 25, 89073 Ulm, Telefon: 0731 79033080 

info@regionale–energieagentur–ulm.de, www.regionale–energieagentur–ulm.de. 

 
 

Gemeinde Rottenacker 
4–Zimmerwohnung in Rottenacker zu vermieten 

 

 

Die Gemeinde vermietet im Gebäude „Kirchstraße 32“ im Obergeschoss eine 4–Zimmerwohnung 

mit einer Größe von ca. 86 m². Dazu gehört 1 Kellerraum im UG sowie ein Carport–Stellplatz. Eine 

Küche ist vorhanden. Die Kaltmiete beträgt monatlich 559,00 €.  
 

Interessierte können sich beim Bürgermeisteramt Rottenacker, Bühlstraße 7, 89616 Rottenacker, 

schriftlich bis 18. Februar 2022 bewerben. Hier werden auch weitere Auskünfte erteilt (Tel. Nr. 

07393 9504–0). 

mailto:claudia.litzbarski@alb-donau-kreis.de
mailto:info@regionale-energieagentur-ulm.de
http://www.regionale-energieagentur-ulm.de/


 

Kindertagespflege Bärenbande Oberstadion: 
Stellenausschreibung 

 

 

Die Kindertagespflege Bärenbande in Oberstadion sucht zur Verstärkung des Teams eine  

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 

(§ 7 KiTaG) in Teilzeit oder auf 450–Euro–Basis. 

Sie arbeiten gerne mit Kindern im Alter von 1–3 Jahren, fühlen sich in einem kleinen Team wohl, 

sind flexibel, motiviert sowie selbständig und bringen eine positive, freundliche Grundeinstellung 

mit. Dann melden Sie sich während unserer Betreuungszeiten von 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr. 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Weitere Informationen über die Bärenbande finden Sie auf der Homepage www.oberstadion.de unter 

dem Button „Bildung, Familie & Soziales“, Bereich Kindertagespflege. 
 

Bürgermeister Kevin Wiest: 07357 9214–0 

Kontakt der Bärenbande: Tel. 0173 9626456 

E–Mail: baerenbande–winkel@web.de 

 
 

Nach zwei Jahren Abstinenz wollen wir es wieder wagen: 

Aufruf zur Bewerbung für die 18. Matinee der Bewegung 

Sonntag, den 23. Oktober 2022, 11:00 Uhr + 15:00 Uhr Theater Ulm, Großes Haus 
 

 

Mit diesem Aufruf zur Bewerbung wollen wir am Sonntag, den 23. Oktober 2022 wieder eine 

bunte Sportshow, in zwei Vorstellungen (11:00 Uhr + 15:00 Uhr) im Großes Haus des Theaters 

Ulm, auf die Theaterbühne zaubern. 

Die künstlerische Leiterin Petra Weber und ihr Team suchen dazu Vereinsgruppen aus dem Turngau 

Ulm, die in einer sportlich–künstlerischen Veranstaltung / Show mitwirken möchten. So sind Brei-

tensportler, Kaderathleten sowie Inklusionssportler, ohne Altersbegrenzung, gesucht, die in einer 

Darbietung von 3 – 4 Minuten die Stilrichtungen des Tanzes , wie Showtanz, Hip–Hop, Modern, 

New Stylz,… und der breiten Form der Gymnastik mit Aerobic, Kinderturnen, Seniorenturnen, Ak-

robatik, Rope Skipping, Rhythmische Sportgymnastik, Rhönradturnen, Gardetanz, Cheerleading, 

Turniertanz, Fitness–Trends, Maskottchen, Lichtspektakel, Stelzen laufen..., die vielseitige Welt des 

Turnsports wieder spiegeln. 

Jetzt seid Ihr gefragt! Möglich ist ALLES – von Schlager bis Heavy Metal, je ausgefallener desto 

besser! Habt ihr bereits einen Auftritt in Arbeit, den ihr auf der großen Theaterbühne vor rund 1.500 

Zuschauern zeigen könnt? Oder wollt ihr unbedingt mal bei der Matinee der Bewegung dabei sein 

und studiert dafür etwas Besonderes ein? Zeigt uns euer Können mit einer Bewerbung. 

Meldet Euch doch umgehend (am besten gleich mit einem Video) bei Petra Weber, E–Mail: 

petra.weber@turngau–ulm.de oder bei der Geschäftsstelle, Telefon (0731) 6022077, geschaefts-

stelle@turngau–ulm.de. 

 

 

 

 
 

Denkmalschutzpreis für private Eigentümer ausgeschrieben  
 

 

Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat loben zum 37. Mal den Denk-

malschutzpreis Baden–Württemberg aus. Dieser stellt die denkmalgerechte Erhaltung und Neunut-

zung historischer Gebäude in den Mittelpunkt. Bis zu fünf Preisträger werden mit einem Preisgeld 

von insgesamt 25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur Verfügung stellt. 

Mit Unterstützung der 

http://www.oberstadion.de/
mailto:baerenbande-winkel@web.de
mailto:petra.weber@turngau-ulm.de
mailto:geschaeftsstelle@turngau-ulm.de
mailto:geschaeftsstelle@turngau-ulm.de


Bewerben können sich private Eigentümer, bei deren Gebäude der Abschluss der Erneuerung nicht 

länger als vier Jahre zurückliegt. Auch beteiligte Architekten und weitere Experten können bis An–

fang Juni entsprechende Projekte vorschlagen. Diese müssen nicht zwingend unter Denkmalschutz 

stehen. 

Der Preis unter der Schirmherrschaft von Ministerin Nicole Razavi will die Vielfalt und Besonder-

heiten der Baukultur in Baden–Württemberg sowie das Engagement zu deren Erhaltung hervorheben 

und öffentlich würdigen. Die Spanne reicht von mittelalterlichen Gebäuden bis zu stilprägenden Bau-

ten des 20. Jahrhunderts. 

„Die Jury würdigt Maßnahmen, bei denen die historisch gewachsene Gestalt des Gebäudes innen wie 

außen so weit wie möglich bewahrt wurde. Das schließt zukunftsweisende und beispielhafte Umnut-

zungen oder moderne Akzente nicht aus, wenn sie sich denkmalgerecht einfügen“, betont Dr. Bernd 

Langner, Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes und Mitglied der Fachjury. 

Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie die Architekten und Restauratoren Urkunden. 

Zudem wird den Eigentümern eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude überreicht. Bewer-

bungsschluss ist der 30. April 2022.  
 

Weitere Informationen sowie die Broschüre mit allen notwendigen Angaben zur Ausschreibung fin-

den sich unter www.denkmalschutzpreis.de. Die öffentliche Preisvergabe findet Anfang 2023 statt. 

 
 

 
 

Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen  

Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 
 

 

Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württemberg vorbildlich um den Erhalt traditio-

neller Landschaftsformen kümmern, können sich um den Kulturlandschaftspreis 2022 bewerben. 

Einsendungen sind bis zum 30. April 2022 möglich. 

„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschichte unseres Landes in all ihrer Vielfalt. 

Sie sind Zeichen für den bewussten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie stiften Identi-

tät und sind Teil unserer Heimat. Jeder, der sich um ihren Erhalt sorgt, ist Vorbild und verdient öf-

fentliche Anerkennung“, erläutert Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des Schwäbischen Heimat-

bundes, die Intention des mit über 10.000 Euro dotierten Preises. Besonderes Augenmerk richtet die 

Jury auf die Verbindung traditioneller Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel 

zur Vermarktung der Produkte und zur Öffentlichkeitsarbeit. Im Fokus stehen aber auch Streuobst-

wiesen, Weinberge in Steillagen, beweidete Wacholderheiden oder die gelungene Rekultivierung ei-

nes Steinbruchs. 

Der mittlerweile traditionelle Jugend–Kulturlandschaftspreis ist einer der Hauptpreise, die mit je-

weils 1.500 Euro dotiert sind. Das Preisgeld stellen der Sparkassenverband Baden–Württemberg so-

wie die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur Verfügung. Der seit 1991 vergebene Kulturland-

schaftspreis zeichnet Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich seit mindestens 

drei Jahren engagieren. Bewerben können sich Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen 

Heimatbundes, also den ehemals württembergischen oder hohenzollerischen Teilen des Landes.  

Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die Dokumentation, Sicherung und Restaurie-

rung von Kleindenkmalen. Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhebänke, Feld– und Wegekreu-

ze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie Wegweiser oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann 

auch die inhaltliche Aufbereitung in Gestalt eines Buches sein. 

Annahmeschluss für schriftliche Bewerbungen im Format DIN A4 ist der 30. April 2022. Kosten-

lose Broschüren mit den Teilnahmebedingungen und der Beschreibung preisgekrönter Projekte der 

Vorjahre sind beim Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart sowie bei allen württembergischen Spar-

kassen erhältlich. Sämtliche Informationen sind auch unter www.kulturlandschaftspreis.de abrufbar.  

Die Verleihung findet im Herbst 2022 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt. 

http://www.kulturlandschaftspreis.de/


 

Hochansteckend aber meist harmlos 

Hand–Fuß–Mund–Krankheit im Jahr 2020 stark rückläufig  
 

 

Rote Flecken und Bläschen an den Handflächen und Fußsohlen sowie im 

Mundbereich – so zeigt sich die Hand–Fuß–Mund–Krankheit. Sie wird 

scherzhaft auch als falsche Maul– und Klauenseuche bezeichnet. An der 

Hand–Fuß–Mund–Krankheit erkranken überwiegend Kinder unter zehn 

Jahren. Die Viruserkrankung ist hochansteckend, verläuft aber in der Re-

gel harmlos. 

Social Distancing, Abstand halten und Maske tragen: Damit wurde im Jahr 2020 nicht nur das 

Coronavirus eingedämmt, sondern auch andere Krankheiten wie grippale Infekte oder die Hand–

Fuß–Mund–Krankheit. Erkrankten in Baden–Württemberg im Jahr 2019 noch 13.427 AOK–Versi-

cherte an der Hand–Fuß–Mund–Krankheit, waren es im Jahr 2020 nur noch 1.847. Auch im Alb–Do-

nau–Kreis und im Stadtkreis Ulm ist die Zahl der Versicherten mit einer entsprechenden Diagnose 

stark gesunken. „Im Jahr 2019 zählten wir im Alb–Donau–Kreis noch 244 Versicherte und in Ulm 

131 Versicherte, die deswegen ärztlich behandelt wurden, 2020 waren es nur 18 bzw. 15 Versi-

cherte“, sagt Dr. Sabine Schwenk, Geschäftsführerin der AOK Ulm–Biberach.  

Die Hand–Fuß–Mund–Krankheit ist eine Infektionskrankheit, die durch Enteroviren der Gruppe A 

ausgelöst wird. Vielfach tritt sie meist im Spätsommer und Herbst in Gemeinschaftseinrichtungen 

auf, wie Kindertagesstätten und Grundschulen. Da die Viren über Tröpfchen– oder Schmierinfektion 

übertragen werden, lässt sich mit umfangreichen Hygienemaßnahmen am besten vorbeugen. „Wich-

tig ist es, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Oberflächen und Gegenstände wie Türgriffe und 

Spielzeug sollten besonders gründlich gereinigt und desinfiziert werden“, rät die AOK–Geschäfts-

führerin. „Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, sollten erkrankte Kinder nicht in den Kindergar-

ten und andere Gemeinschaftseinrichtungen gehen.“ 

Mehr als 80 Prozent der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, zeigen keine Krank-

heitszeichen, können das Virus aber trotzdem weiterverbreiten. Von der Infektion bis zum Ausbruch 

der Krankheit vergehen in der Regel drei bis zehn Tage. Die Krankheit beginnt meist mit Fieber, 

Halsschmerzen und nachlassendem Appetit. Nach zwei Tagen erscheint im Mund ein schmerzhafter 

Ausschlag mit kleinen roten Flecken, Bläschen und Geschwüren. Davon sind die Zunge, die Mund-

schleimhaut und das Zahnfleisch betroffen. Um den Mund herum, an den Handflächen und Fußsoh-

len bildet sich ein nichtjuckender Ausschlag. Manchmal findet sich der Ausschlag aber auch an unty-

pischen Stellen, wie dem Gesäß, im Genitalbereich, den Knien oder den Ellenbogen, und kann dort 

mit starkem Juckreiz verbunden sein. Die Krankheit verläuft normalerweise mit milden Symptomen 

und heilt nach fünf bis sieben Tagen von allein und ohne Folgen aus. Ernsthafte Komplikationen in 

Form von Entzündungen des Gehirns, der Hirnhäute, von Nerven oder Herz sind sehr selten. Wer die 

Krankheit überstanden hat, ist gegen das auslösende Virus immun. Da es aber viele verschiedene 

Enteroviren gibt, die die Krankheit verursachen können, ist eine erneute Erkrankung durch ein ver-

wandtes Virus nicht vollkommen ausgeschlossen. 

Eine spezifische, also eine direkt gegen die Krankheitserreger gerichtete Therapie gibt es nicht. Eine 

Behandlung der Symptome ist aber möglich. „Gegen die schmerzhaften Bläschen im Mund und ge-

gen Fieber können schmerz– und fiebersenkende Medikamente und Mundspülungen eingesetzt wer-

den“, sagt Sabine Schwenk. „So können Erkrankte trotz der Bläschen im Mund ausreichend trinken. 

Dies ist insbesondere bei kleinen Kindern wichtig.“ Durch die Entzündungen sind Zunge, Zahn-

fleisch und Mundschleimhaut empfindlicher als sonst. Daher sollte man auf heißes, hartes oder 

scharf gewürztes Essen verzichten. „Weiche Kost wie Brei, Joghurt und Bananen macht es leichter. 

Außerdem kann Eis die Schmerzen im Mund lindern.“ 

 
 

Gedanke der Woche  
 

 

Nichts in der Welt wirkt so ansteckend  

Wie Lachen und gute Laune.  
 

Charles Dickens 



 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN  
 

 
 

 
 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN  
 

 

Wochenspruch zum Sonntag Septuagesimä: 

„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine 

große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9, 18) 
 

Predigttext: Jeremia 9, 22–23 
 

Sonntag, 13. Februar 2022 (Septuagesimä) 

10:30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hain 
 

Montag, 14. Februar 2022 

09:30 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Anna, Pfarrer Hain 

09:30 Uhr Mutter–Kind–Gruppe, Gemeindehaus 
 

Dienstag, 15. Februar 2022 

18:00 Uhr Stündle fürs Wort, online 

20:00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung, online 
 

Mittwoch, 16. Februar 2022 

17:00 Uhr Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus 
 

Donnerstag, 17. Februar 2022 

09:30 Uhr Mutter–Kind–Gruppe, Gemeindehaus 

18:30 Uhr  All4One, Rottenacker 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Aktuelle Regeln 

Beim Schreiben dieser Zeilen gelten für unsere Gemeinde folgende Regeln: 

¶ Unsere Gottesdienste feiern wir unter Einhaltung der Abstands– und Hygieneregeln in der 

Christuskirche. Dort haben wir für ca. 16 Personen Platz, die Ihre Daten angeben (Namen und 

Telefonnummer). 

Bitte denken Sie daran, dass wir die Heizung vor Gottesdienstbeginn ausschalten und einmal 

Zwischenlüften müssen. Ziehen Sie sich daher warm an oder bringen Sie eine Decke mit! 

Wichtig:  Sollte die Alarmstufe 2 gelten und gleichzeitig die Inzidenz im Alb–Donau–Kreis 

über 2000 steigen, finden keine Präsenzgottesdienste mehr statt! Derzeit gilt bei uns jedoch die 

Alarmstufe 1, so dass Präsenzgottesdienste auch bei den hohen Inzidenzen in unserem Kreis 

stattfinden können! 

Ab dem 14. Februar 2022 müssen wir in den Alarmstufen bei Gottesdiensten auf 3–G kontrol-

lieren. Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig! 

¶ Eine FFP2–Mund–Nasen–Bedeckung (eine OP–Maske reicht nicht mehr aus!) muss von Per-

sonen über 18 Jahren während des gesamten Gottesdienstes getragen werden! (unter 18 Jahren 

reicht auch eine OP–Maske) Der Gemeindegesang ist in der Alarmstufe 1 erlaubt. 

¶ Bitte achten Sie auch vor der Kirche auf die Abstandsregeln. 

¶ Das Gemeindehaus hat derzeit nur eingeschränkt geöffnet. Auch hier gilt selbstverständlich ein 

Hygienekonzept. Der Einlass mit einer FFP2–Mund–Nasen–Bedeckung (auch am Sitzplatz!), 

unter Angabe der Daten und mit einem festen Sitzplatz ist derzeit ca. 10 Personen erlaubt. Zu-

dem müssen wir auf die 2–G–Plus–Regel kontrollieren!  

¶ Die Kinderkirche  trifft sich 14–tägig zum Gottesdienst feiern im Gemeindehaus. Kinder ab 6 

Jahren müssen dann ebenfalls einen Mund–Nasen–Schutz tragen. 



¶ In Obermarchtal feiern wir einmal im Monat einen Gottesdienst. Jeweils am ersten Samstag im 

Monat um 19:00 Uhr laden wir Sie unter Einhaltung der Abstands– und Hygieneregeln nach 

Obermarchtal in die Dorfkirche St. Urban ein. Bitte denken Sie auch hier an eine FFP2–Mund–

Nasen–Bedeckung und ziehen Sie sich warm an bzw. bringen Sie sich eine Decke mit. 

¶ Taufen, die in einem extra Gottesdienst gefeiert werden, sind unter Einhaltung einiger Regeln 

möglich.  

¶ Das Pfarrbüro ist momentan geschlossen! Gemeindeassistentin Birgit Ertle arbeitet überwie-

gend im Homeoffice und ist dort zu den Öffnungszeiten erreichbar (07393 917399).  

Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie uns eine E–Mail schreiben oder eine Nachricht auf 

dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir melden uns dann schnellstmöglich bei Ihnen. 

¶ Auf unserer Homepage können Sie weiterhin die Predigt von Pfarrer Hain im Podcast anhören 

oder die bereits eingestellten Online–Gottesdienste aus unserer Christuskirche anschauen. Auch 

im Radio, Internet oder Fernsehen sind wöchentlich zahlreiche Gottesdienste zu finden.  

¶ Unter der Telefonnummer: 07393 6981 ist eine Kurzandacht für Sie zum Anhören vorbereitet. 
 

Mutter–Kind–Gruppe  

Wir wollen gemeinsam spielen, krabbeln, singen und vieles mehr.  

„Unsere“ Kinder sind ca. 6 Monate – 3 Jahre alt.  
 

Unter Auflagen und mit einer Begrenzung der Personenzahl kann sich die Mutter–

Kind–Gruppe montags und donnerstags um 09:30 Uhr im Gemeindehaus treffen. 

Aufgrund der begrenzten Gruppengröße bitten wir „Neulinge“, sich bei Interesse vorab im Pfarramt 

zu melden.  
 

Stündle fürs Wort  

Das Stündle fürs Wort trifft sich in dieser Woche am Dienstag bereits um 18:00 Uhr; 

aufgrund der Coronalage im Moment jedoch online. Gerne können Sie im Pfarramt 

den Link für das Online–Treffen anfordern. 

In diesem „Stündle“ geben wir der Bibel einen Freiraum in unserem Leben und wollen 

Gottes Wesen und Größe nachgehen. Kurz gesagt: Unser Herz bilden.  

Eine Arbeit und Schulung, die sich lohnt.  

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und außer einem Interesse an Gott und dem Christsein müs-

sen Sie nichts mitbringen. Es kann auch an einzelnen Abenden teilgenommen werden.  

Pfarrer Hain freut sich über jeden, der sich auf dieses „Stündle“ einlässt! 
 

All4One 

Abwechselnd treffen sich die Jugendlichen von All4One in Munderkingen und 

in Rottenacker. Am Donnerstag, 17. Februar 2022 findet das Treffen ab 18:30 

Uhr in Rottenacker statt. 

Wenn ihr zwischen 13 und 19 Jahren alt seid und Lust auf cool organisierte Ak-

tionen habt, dann kommt doch einfach mal vorbei. All4One das ist: Spaß mit Freunden, gemütlich 

Zusammensitzen, Unternehmungen und dabei vom „Glauben“ etwas hören. 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne im Pfarramt oder bei Laura Grießhaber melden: 0162 1807323.  

 
 

 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 

Das Pfarrbüro in der Prälat–Rieger–Straße 29, eingebettet zwischen der evangelischen Christus-

kirche und dem evangelischen Gemeindehaus, ist derzeit geschlossen. Gemeindeassistentin Birgit 

Ertle arbeitet überwiegend im Homeoffice und ist dort zu folgenden Zeiten telefonisch zu erreichen: 
 

¶ dienstags   09:30 Uhr bis 12:30 Uhr,  

¶ mittwochs  08:00 Uhr bis 09:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr,  

¶ donnerstags  08:00 Uhr bis 11:30 Uhr. 
 

Außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Bitte sprechen Sie uns Ihren Na-

men und Ihre Telefonnummer auf. Wir rufen Sie dann so schnell wie möglich zurück. 
 

Telefonnummer:   07393 4997 

E–Mail:    Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 

Homepage:    www.kirche–munderkingen.de  

mailto:Pfarramt.Munderkingen@elkw.de
http://www.kirche-munderkingen.de/


 

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN  

ST. MARTINUS HAUSEN AM BUSSEN 

ST. COSMAS UND DAMIAN UNTERWACHINGEN  
 

 
 

 

Gottesdienste – Seelsorgeeinheit „Donau–Winkel“  

vom 12. Februar bis 20. Februar 2022 
 
 

 

Samstag, 12.02.2022  18:00 Uhr Rosenkranz in MUNDERKINGEN 

 

Vorabend zum  18:30 Uhr Eucharistiefeier in MUNDERKINGEN 
 

6. So. im Jahreskreis 18:30 Uhr Eucharistiefeier in UNTERSTADION 
 

 

Sonntag, 13.02.2022  09:00 Uhr Eucharistiefeier in ROTTENACKER 
 

6. So. im Jahreskreis 09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in EMERKINGEN 
 

 09:00 Uhr Eucharistiefeier in OBERSTADION 
 

 10:30 Uhr Wort–Gottes–Feier in MUNDERKINGEN 
 

10:30 Uhr Eucharistiefeier für beide Gemeinden in UNTERï 

WACHINGEN 
 

 10:30 Uhr Eucharistiefeier in GRUNDSHEIM 
 

 13:30 Uhr Rosenkranz in HAUSEN AM BUSSEN 
 

 

Dienstag, 15.02.2022  18:30 Uhr Eucharistiefeier in HUNDERSINGEN 
 

 

Mittwoch, 16.02.2022  18:30 Uhr Eucharistiefeier in EMERKINGEN 
 

 18:30 Uhr Eucharistiefeier in MOOSBEUREN 
 

 

Donnerstag, 17.02.2022  18:30 Uhr Eucharistiefeier in MUNDERKINGEN 
 

 18:30 Uhr Eucharistiefeier in UNTERSTADION 
 

 

Freitag, 18.02.2022  18:30 Uhr Eucharistiefeier in HAUSEN AM BUSSEN 
 

 18:30 Uhr Eucharistiefeier in OBERSTADION  
 

 

Samstag, 19.02.2022  18:00 Uhr Rosenkranz in MUNDERKINGEN 

 

Vorabend zum  18:30 Uhr Eucharistiefeier in MUNDERKINGEN 
 

7. So. im Jahreskreis 18:30 Uhr Eucharistiefeier in OBERSTADION 
 

 

Sonntag, 20.02.2022  09:00 Uhr Familiengottesdienst in ROTTENACKER 
 

7. So. im Jahreskreis 09:00 Uhr Eucharistiefeier in EMERKINGEN 
 

 09:00 Uhr Eucharistiefeier in HUNDERSINGEN 
 

 09:00 Uhr Wort–Gottes–Feier in GRUNDSHEIM 
 

 10:30 Uhr Eucharistiefeier in UNTERSTADION  
 

 10:30 Uhr Eucharistiefeier in MUNDERKINGEN 
 

 10:30 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus in MUNDERKINGEN 
 

 13:30 Uhr Rosenkranz in HAUSEN AM BUSSEN 
 

 

Wir bitten um Beachtung, seitens der Corona Pandemie 
 

 

 

,,,kann es zu kurzfristigen Änderungen auch nach Redaktionsschluss kommen. 
 

 
 

 Öffnungszeiten Katholisches Pfarramt Munderkingen: 
  Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr, Donnerstag 13:30 Uhr – 16:00 Uhr 
    



  

 Homepage: 
 Kirchengemeinde Munderkingen:  www.pfarrgemeinde–munderkingen.de 

 Seelsorgeeinheit Donau–Winkel:  www.se–donau–winkel.de  
 

 Telefonnummern: Kath. Pfarramt Munderkingen:  
 Telefon 07393 2282, Telefax 07393 953982, E–Mail: stdionysius.munderkingen@drs.de 

 Kath. Pfarramt Oberstadion: Telefon 07357 555, E–Mail: stmartinus.oberstadion@drs.de 
  

 Pfarrer Dr. Thomas Pitour, Telefon 07393 2282 oder 07393 953977, E–Mail: thomas.pitour@drs.de 

 Pfarrer Dr. Venatius Oforka, Telefon 07357 555 oder 01521 1727431, E–Mail: venatiusc.oforka@drs.de 

 Gemeindereferentin Sr. Luise Ziegler, Telefon 07393 959902, E–Mail: luise.ziegler@drs.de 

 Pastoralreferentin Sr. Francesca Trautner, Telefon 07393 959901, E–Mail: francesca.trautner@drs.de 

 Jugendreferent Aaron Schmidt, Telefon 07357 555, E–Mail: aaron.schmidt@drs.de  

 Seniorenbeauftragter Roland Gaschler, Telefon 07391 758315, E–Mail: roland.gaschler@drs.de  

 Gesamtkirchenpflege, E–Mail StDionysius.Munderkingen@nbk.drs.de 

 Baur Bestattungen, Ehingen: Telefon 07391 50010 
  

 Homepage: 
 Kirchengemeinde Munderkingen:  www.pfarrgemeinde–munderkingen.de 

 Seelsorgeeinheit Donau–Winkel:  www.se–donau–winkel.de  

 Dekanat Ehingen–Ulm:  www.katholische–kirche–ulm.de   
  

 
 

Hinweise und Mitteilungen für Hausen am Bussen und Unterwachingen 
 

 

 

Kath. Kirchengemeinden Hausen am Bussen / Luppenhofen und Unterwachingen 
 

Einladung zu den Eucharistiefeiern am 13. Februar 2022 in Unterwachingen und 

am 18. Februar 2022 in Hausen am Bussen 
 

 

Am Sonntag, den 13. Februar 2022 findet um 10:30 Uhr die Eucharistiefeier in der Pfarrkirche in 

Unterwachingen statt, am Freitag, den 18. Februar 2022 um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche in Hau-

sen am Bussen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihr Kommen!  
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

¶ Bitte kommen Sie rechtzeitig, da Ihnen am Eingang von den Ordnern Plätze zugewiesen werden.  

¶ Der Zutritt und Aufenthalt in der Pfarrkirche sind ausschließlich nur mit einer FFP2–Maske erlaubt.  

¶ Erfreulicherweise dürfen wir singen, allerdings mit Maske. Bringen Sie deshalb bitte Ihr Gotteslob mit.  

¶ Bitte halten Sie den Abstand von 1,5 m immer ein.  

¶ Seit 9. Februar 2022 müssen wir keine Kontaktdaten mehr erfassen. Es ist daher nicht 

mehr nötig, dass Sie einen Kontaktzettel mitbringen. 
 

Monika Traub ï Gewählte Vorsitzende  Angela Neubrand ï Gewählte Vorsitzende 
 
 

 

  

Hinweise und Mitteilungen Seelsorgeeinheit Donau–Winkel  
 

 

 

http://www.se-donau-winkel.de/
mailto:aaron.schmidt@drs.de
http://www.se-donau-winkel.de/


Urlaub Pfarrer Oforka  
Pfarrer Oforka befindet sich vom 21. Februar bis einschließlich 1. April 2022 im Urlaub. 

 

Anmeldung für Stuttgart Yard am Samstag, den 30. April 2022  
Die Jagd beginnt! So heißt es auch dieses Jahr wieder bei der Aktion Stuttgart Yard. Stuttgart Yard 

ist ein Stadtspiel im großen Stil. An diesem Tag wird das Brettspiel „Scotland Yard“ in die Wirklich-

keit übertragen. Hunderte Ministranten aus der ganzen Diözese Rottenburg–Stuttgart  jagen Mis-

ter X mit Bus, U–Bahn und S–Bahn (und als bei uns besonders: auch Zahnradbahn und Seilbahn) 

quer durch Stuttgart.  

Die Ministrantengruppen können sich telefonisch im MKA (Ministrantenkriminalamt) über den letz-

ten Aufenthaltsort der Mister X–Gruppe informieren. Ausgestattet mit einem Handy und einer gülti-

gen Fahrkarte versuchen die „Mini–Kommissare“ dann Mister X den Weg abzuschneiden. Gelingt 

ihnen das, bekommen sie ein Beweisstück. Dieses müssen sie im MKA abgeben, ehe sie wieder auf 

Jagd gehen dürfen. Im Gegenzug erhält die Gruppe einen Hinweis auf die gesuchte Person. Gewon-

nen hat am Ende, wer Mister X am häufigsten gestellt oder das Rätsel zuerst gelöst hat. Am Ende ei-

nes 6 Stunden langen Einsatztages werden die Siegermannschaften nach dem Abschlussgottesdienst 

im Dom St. Eberhard geehrt.  

Die Kosten liegen bei 15,00 € für das Zugticket.  

Anmeldungen liegen in der Kirche und in den Pfarrbüros aus, aber ihr bekommt die Anmeldung 

auch von euren Oberministranten. Bitte die Anmeldung bis zum 1. März 2022 im Pfarrbüro Mun-

derkingen oder Pfarrbüro Oberstadion abgeben.  

Abfahrt: Am 30. April 2022 um 07:45 Uhr am Bahnhof Munderkingen 

Rückkunft: Am 30. April 2022 um 18:45 Uhr, am Bahnhof Munderkingen. 

 
 

 

 
 
 

Aus dem Jahresprogramm 2022 der Dekanatsgeschäftsstelle Ehingen–Ulm 

Credo–Musik–Projekt zu Messen von Johann Nepomuk Hummel 
Am kommenden Sonntag, den 13. Februar 2022, 14:30 Uhr, erschließt Dr. Wolfgang Steffel in der 

Basilika St. Martin, Ulm–Wiblingen bei einer Andacht mit Impulsen und eingespielten Hörbeispie-

len musikalische Messen und geistliche Musik von Johann Nepomuk Hummel.  

Dieser war Schüler von Mozart und hochgeschätzt vom „Altmeister“ Joseph Haydn. Diese biogra-

phischen Verbindungen sind leicht herauszuhören: die Mozartsche Leichtigkeit, die nicht ohne Ernst 

ist, und die beständige Freude eines Haydn ohne jede Exaltiertheit, sondern ganz aus einem gläubi-

gen Herzen. Im Credo–Musik–Projekt werden regelmäßig Komponisten verschiedener Epochen als 

Glaubenszeugen vorgestellt.  

Wie bei Gottesdiensten üblich, werden keine Nachweise verlangt, aber eine FFP2–Maske und die 

Registrierung vor Ort. Infos über 0731 9206010 und E–Mail: dekanat.eu@drs.de. 

 

Philosophische Betrachtung pandemischer Phänomene 
Dr. Wolfgang Steffel Online–Vortrag am Donnerstag, 17. Februar 2022, 20:00 Uhr 
Teilnahme ist über www.zoom.us mit Meeting–ID: 885 269 9290 und Kenncode: 196365 möglich.  
 

Über Tel.: 0731 9206010 und E–Mail: dekanat.eu@drs.de werden Link od. Tel.–Nr. zum Mithören 

zugeschickt.     

 

Geistlicher Weg durch die Fastenzeit 
INFO und Anmeldung bzw. Links und Telefonnummer zu Abenden und Briefanforderung er-

folgen über das Kath. Dekanat Ehingen–Ulm, Olgastraße 137, 89073 Ulm, Tel.: 0731 9206010, Te-

lefax: 0731 9206015, dekanat.eu@drs.de, www.dekanat–eu.de 
 

Broschüren der Dekanatsgeschäftsstelle liegen an den Schriftenständen der Kath. Kirche aus. 

mailto:dekanat.eu@drs.de
tel://8852699290/
http://www.dekanat-eu.de/

